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Dia Fahrpreleermässigung für Blinde auf' den Österrclohischen Bundesbähnen" 

A n fra. tl e b e a n t \V 0 r t __ u n g. 

In der Sitzung des Nationalrates vom l2.0ktober 1950 überreiohten 

"die Abg. Dr. S t übe r ... und Genossen eine an die Bundesminister 

für Verkehr un4;, verstaatlichte Betriebe, für soziale Verwa.l tung und. für 

Finanzen geriohtete Anfra.ge, betreffend, die FahrP]:'aisermässigung für .Blinde 

a.uf den österreichisohen Bundesbahnen. Diese Anfrage beantwortet nunmehr 

Bundesminister für soziale Verwaltung Mai se 1 wie folgt: 

Die Fürsorge für Blinde ist mit Ausnahme der Kriegsbl~ndenfürsorge 

ein Teilgebiet der (allgemeinen) Fürsorge und als solche gemäss Artikel 12 

des Bundes-Varfa.ssungsgesetzes in der V611ziehung-Landassache. Wenn daher 

die Autreohterha.ltung der'Fahrpreisermässigung für Zivilblinde eine Schadlos ... 

haltung der Österreichischen Bundesbahnen für den Einnahmenentgang zur Vora.us-. 

satzung ha.ben aoll te, so käme hiefür nicht der Bund in Betra.cht, für die Sohn.(l­

loshaltung müssten vielmehr die Länder herangezogen werden. Aus dem angeführ­

ten G~de verfügt das Bundesministerium für sQziale Verwaltung nioht über 

:Budgetmittel, a,us denen d.en Österreichischen Bundesbahnen Eine EntschädJ.gIlng 

ttir d.en bei AufrechterhaltUng der Fahrpreisbeg\instigungen für Zivilblinda 

entstehenden E1nnahmenausfall gewährt werden könntea 

Soweit sich diese Anfrage auf Kriegsbeschädigte (~iegsblinde) 

bezieht, wird a.uf die vom Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte 

Betriebe erteilte Anfragebeantwortunghingewiesen. 
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